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I:      Begründung zum Bauleitplanentwurf 
 
1. Aufstellungsbeschluss / räumlicher Geltungsbereich 
 

Der Rat der Stadt Horstmar hat am 07.02.2018 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 39 

„Gewerbegebiet Wirloksbach II“ gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. Die 23. 

Änderung des Flächennutzungsplanes wird gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren durchgeführt. 

 

Der Plangeltungsbereich in der Gemarkung Horstmar, Flur 7 und 8 ist im Deckblatt der Begründung 

dargestellt und umfasst ca. 7,59 ha. Er liegt im südlichen Stadtgebiet und nördlich der Landesstraße 

L 579 zwischen „Bahnhofstraße / L 580“ und stillgelegter Bahnstrecke Rheine / Coesfeld („Radbahn 

Münsterland“). Er setzt sich zusammen aus den Flurstücken 219, 220 (tlw.), 458 (tlw.), 460 (tlw.), 451 

und 499 (tlw.) der Flur 7 sowie 138 (tlw.) der Flur 8. 

 

Einbezogen wird auch das mit einer ehemaligen Gaststätte bebaute Grundstück Niedern 9 (Flur 7, 

Flurstück 222). Die Gastwirtschaft wird seit vielen Jahren nicht mehr betrieben. Es sind neue gewerbliche 

Nutzungen aufgenommen worden (Vermietung von Partyräumen, Verleih und Verkauf von 

Imbisswagen), für die ihrerseits noch keine Baugenehmigung vorliegt und die im Außenbereich weder 

als Umnutzung der Gaststätte noch ansonsten genehmigt werden könnten. Die Überplanung als 

Gewerbegebiet schafft die planungsrechtliche Grundlage für die Absicherung dieser Nutzungen. Das 

Grundstück ist Teil des im Regionalplan Münsterland dargestellten Gewerbe- und Industriebereiches und 

auch im Flächennutzungsplan bereits als „Gewerbliche Baufläche“ dargestellt.  

 

Mit der vorliegenden Bebauungsplanung wird das Ziel verfolgt, zusätzliche Gewerbegebiete 

planungsrechtlich zu ermöglichen. Damit werden bei der Aufstellung insbesondere die Belange der 

Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen berücksichtigt (§ 1 Abs. 6 Nr. 8c BauGB).  

 

Unmittelbar angrenzende Bebauungspläne liegen nicht vor. Im näheren nordwestlichen Umfeld liegen 

die Bebauungspläne Nr. 5 „Gewerbegebiet“ und Nr. 34 „Wirloksbach“, die beide „Gewerbegebiete“ 

festsetzen. 
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2. Planungsanlass / Aufstellungserfordernis / Verfahren 
 

Die Stadt Horstmar hat nach § 1 Abs. 3 BauGB Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die 

städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Die zuletzt geschaffenen Baugebiete sind 

nahezu vollständig veräußert und ausreichende Flächen in vorhandenen Gewerbegebieten stehen nicht 

zur Verfügung. Sie beabsichtigt daher gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Schaffung von Planungsrecht für 

zusätzliche „Gewerbegebiete“ südlich des Stadtgebietes in Horstmar und unmittelbar nördlich der L 579 

im derzeit unbeplanten Außenbereich (§ 35 BauGB), weshalb die Aufstellung dieses Bebauungsplanes 

erforderlich ist. 

 

 

3. Darstellungen des Flächennutzungsplanes 
 

Der Flächennutzungsplan (FNP) dient gemäß § 1 Abs. 5 in Verbindung mit § 5 Abs. 1 BauGB dazu, eine 

geordnete städtebauliche Entwicklung und Ordnung sowie eine dem Wohl der Allgemeinheit 

entsprechende sozial gerechte Bodenordnung zu gewährleisten. Der Bauleitplan soll die bauliche und 

sonstige Nutzung der Grundstücke nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde vorbereiten 

und in den Grundzügen darstellen. Der derzeit gültige Flächennutzungsplan der Stadt Horstmar ist seit 

dem 20.10.1976 wirksam.  

 

Innerhalb des wirksamen Flächennutzungsplanes ist das Plangebiet unmittelbar angrenzend zur L 579 

als „Flächen für die Landwirtschaft“ und großflächig als „Gewerbliche Bauflächen“ dargestellt. Die 

vollflächige Darstellung „Gewerbliche Bauflächen“ (Teil B) im Rahmen der 17. Flächennutzungs-

planänderung war von der Genehmigung ausgenommen, wurde aber weitestgehend schon im 

wirksamen Flächennutzungsplan vorbereitet. Der Verlauf der geplanten L 580n („Überörtliche 

Hauptverkehrsstraße“) führt durch das Plangebiet. 

 

Die Planungsabsichten („Gewerbegebiete“) korrespondieren nicht vollständig mit den Vorgaben des 

Flächennutzungsplanes (v. a. „Überörtliche Hauptverkehrsstraße (geplant L 580n)“, weshalb eine 

Änderung erforderlich ist. Die Stadt Horstmar beabsichtigt daher neben der Aufstellung des 

Bebauungsplanes Nr. 39 „Gewerbegebiet Wirloksbach II“ die 23. Änderung des Flächennutzungsplanes 

im Verfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB durchzuführen. In diesem Zusammenhang wird auf die parallel 

stattfindende Flächennutzungsplanänderung verwiesen, in der angrenzend zur L 579 zusätzliche 

„Gewerbliche Bauflächen“ planungsrechtlich vorbereitet und der Trassenverlauf der L 580n aktuellen 

Planungen angepasst werden.  Die Übereinstimmung zwischen vorbereitender und verbindlicher 

Bauleitplanung wird somit gewährleistet und dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB gefolgt. 

 



 

Bebauungsplan Nr. 39 „Gewerbegebiet Wirloksbach II“ 6 
  
 

 

4. Ausgangssituation 
 

Der Geltungsbereich der Planung befindet sich südlich des Stadtgebietes zwischen der stillgelegten 

Bahnanlage im Osten, der L 579 im Süden und der „Bahnhofstraße / L 580“ im Westen. 

 

Der Plangeltungsbereich war zum Zeitpunkt der Ortsbegehung im Juli 2017 vorwiegend von der 

landwirtschaftlichen Nutzung (Ackerbau) geprägt. Die westlichen und südlichen Plangebietsränder sind 

zu den Verkehrsflächen mit unterschiedlichsten Grünstrukturen bestanden. Der westliche Bereich wird 

teilweise auch als Grün- und Weideland genutzt und ist durch einige Gebüsche optisch vom Acker 

getrennt. Im südlichen Plangebiet ist eine gewerbliche Nutzung angesiedelt, die, wie unter Kapitel 1 

beschrieben, in das Plangebiet einbezogen wird. 

 

Das nähere Umfeld wird ebenso vorwiegend landwirtschaftlich genutzt. Unmittelbar nördlich des 

Plangebietes verläuft ein Nebengewässer. Ca. 350 m weiter nördlich befinden sich Sportanlagen. 

Nordwestlich liegen weitere Gewerbegebiete, die auf Basis der Bebauungspläne Nr. 5 und 34 entwickelt 

wurden. Im Osten verläuft auf der stillgelegten Bahntrasse der Radweg „Radbahn Münsterland“.   

 

Die verkehrliche Erschließung erfolgt einerseits über die L 580 und andererseits über die L 579. Innerhalb 

des Geltungsbereiches gibt es mit Ausnahme eines Anliegerweges für die im Osten gelegene Hofstelle 

keine weitere innere Erschließung.  

 

Das Gelände ist insgesamt relativ flach und weist keine besondere Neigung auf. 
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5. Planungskonzeption 
 

Zur Schaffung zusätzlicher „Gewerbegebiete“ wird die Aufstellung des Bebauungsplanes durchgeführt.  

 

 

5.1  Art der baulichen Nutzung 
 

Die Stadt Horstmar verfolgt das städtebauliche Ziel, Planungsrecht für zusätzliche gewerbliche 

Nutzungen zu schaffen. In diesem Zusammenhang wird entsprechend der beabsichtigten 

städtebaulichen Entwicklung der Planbereich vollständig als „Gewerbegebiete“ (§ 8 BauNVO) 

festgesetzt. Um ein verträgliches Nebeneinander mit umliegenden und im Plangebiet vorhandenen 

schützenswerten Nutzungen zu gewährleisten, erfolgt bei den zulässigen Nutzungen eine Gliederung 

nach der Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen Bedürfnisse und Eigenschaften (§ 1 Abs. 4 

BauNVO). Aus Immissionsschutzgründen erfolgt eine Einschränkung der zulässigen Betriebe nach der 

Abstandsliste 2007.  Im Sinne einer größeren Flexibilität soll es jedoch Gewerbetreibenden ermöglicht 

werden, diese Mindestabstände zu unterschreiten, wenn sie durch besondere Maßnahmen den 

notwendigen Immissionsschutz sicherstellen. Damit werden die Abstandsregelungen angesichts der 

vorhandenen Rahmenbedingungen maximal ausgenutzt. Die Realisierung weiterer Abstandsklassen mit 

höheren Anforderungen ist im weiteren Stadtgebiet zu prüfen. 

 

Damit die gewerblichen Nutzungen durch Betriebswohnungen nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO nicht 

übermäßig eingeschränkt werden, ist im Bebauungsplan festgesetzt, dass diese Ausnahme nur innerhalb 

des gekennzeichneten  „GE3“ zugelassen werden kann. Die vorhandene Wohnung der einbezogenen 

Flächen erfüllt die Voraussetzungen einer gewerblichen Betriebsleiterwohnung. Um weitergehend 

vorwiegend Gewerbebetriebe aufzunehmen, die aufgrund ihrer Emissionen nicht innerhalb von 

Wohngebieten zugelassen werden können, werden die weiteren Ausnahmen nicht Bestandteil des 

Bebauungsplans. 

 

Darüber hinaus sind Einzelhandelsbetriebe mit zentren- und zentren- und nahversorgungsrelevanten 

Sortimenten unzulässig. Städtebauliches Ziel ist es, das Gewerbegebiet für produzierendes / 

verarbeitendes Gewerbe vorzuhalten. Gleichzeitig wird erreicht, dass der Einzelhandel nicht am 

Ortsrand, sondern im Ortskern angeordnet wird. Damit wird den Ansiedlungsregeln des 

Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Horstmar1 entsprochen.  

 

Darüber hinaus sollen Verkaufsstätten in Verbindung mit Gewerbebetrieben ausnahmsweise zulässig 

sein, sofern diese dem Hauptbetrieb räumlich zugeordnet, in betrieblichem Zusammenhang errichtet 

und den Hauptbetriebsflächen umsatzmäßig deutlich untergeordnet sind sowie die Grenze der 

Großflächigkeit nach § 11 Abs. 3 BauNVO nicht überschritten wird. Der Ausnahmeregelung des 

Einzelhandelskonzeptes wird auch auf Anregung der IHK Nord Westfalen gefolgt und eine 

entsprechende Festsetzung zum sogenannten Annexhandel getroffen.

  

                                                 
1 Junker und Kruse: Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Horstmar, Juni 2018 
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5.2  Maß der baulichen Nutzung 

 

Das Maß der baulichen Nutzung bestimmt sich im Wesentlichen aus den Komponenten 

Grundflächenzahl (GRZ), Geschossflächenzahl (GFZ) und Geschossigkeit (Z = Vollgeschosse) und 

orientiert sich im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden an den Obergrenzen der 

Baunutzungsverordnung. Damit wird eine optimale Nutzung des Plangebietes ermöglicht. Bei maximal 

drei Vollgeschossen beträgt die Grundflächenzahl 0,8 sowie die Geschossflächenzahl 2,4. Die Bauhöhe 

reglementiert sich durch die festgesetzte maximale Firsthöhe. 

 

 

5.3  Bauweise / überbaubare Grundstücksfläche 

 

Als Bauweise wird die „offene Bauweise“ festgesetzt. Demnach sind die Abstandsflächen einzuhalten. 

Abweichend von § 22 Abs. 2 BauNVO ist eine Überschreitung von 50,00 m Baukörperlänge allgemein 

zulässig. Somit werden die im Gewerbegebiet üblichen Gebäude ermöglicht. 

 

Im Hinblick auf die Ausnutzbarkeit der Grundstücksflächen sollen Beschränkungen lediglich 

dahingehend vorgenommen werden, dass die eingezeichneten Baugrenzen einen Abstand von 3,0 m 

zum Rand der Gewerbegebietsflächen erhalten. Ein größerer Abstand erfolgt im Abstandsbereich zum 

Regenrückhaltebecken sowie zur geplanten Ortsumgehung L 580n. 

 

Die nicht überbauten Flächen sind gemäß § 9 BauONRW wasseraufnahmefähig zu belassen, oder 

herzustellen, zu begrünen, zu bepflanzen und so zu unterhalten, soweit sie nicht für eine andere 

zulässige Verwendung benötigt werden. 
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6. Verkehr und Infrastruktur 
 

Die verkehrliche Erschließung ist über das bestehende öffentliche Verkehrsnetz (L 579, Bahnhofstraße / 

L 580, Niedern) gewährleistet. Nach Norden besteht eine Verbindung zum Ortszentrum, nach Osten zur 

Gemeinde Laer sowie nach Nordwesten zur Gemeinde Schöppingen. Im Osten wird die Trasse der 

geplanten Ortsumgehung berücksichtigt. Ebenso verläuft hier auf einer ehemaligen Bahnstrecke der 

Radweg „Radbahn Münsterland“. 

 

Eine verkehrliche Erreichbarkeit für die festgesetzte Nutzung ist somit in ausreichendem Maße 

gewährleistet und kann, nach einem mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW abgestimmten Ausbau über 

die vorhandene öffentliche Zuwegung Niedern zur Landesstraße L 580 erfolgen. Optional ist auch die 

Anlage eines Kreisverkehrsplatzes mit direkter Zufahrt zum Gewerbegebiet möglich. Die innere 

Gebietserschließung erfolgt über eine Ringerschließung, die eine abschnittsweise Gebietsentwicklung 

ermöglicht und eine Erweiterung nach Norden vorbereitet. Für den Bereich der 

„Straßenverkehrsflächen“ der Straße „Niedern“, der unmittelbar an die L 579 angrenzt, sind Ein-

/Ausfahrten nicht vorgesehen, weshalb dieser Abschnitt entsprechend als „Bereich ohne Ein- und 

Ausfahrt“ festgesetzt wird. Ebenso sollen zukünftig im östlichen Geltungsbereich zur geplanten 

Ortsumgehung keine Zu- und Abfahrten erfolgen, weshalb in der Planzeichnung auf diesen Sachverhalt, 

auf Anregung des Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein-Westfalen, hingewiesen wird.  

 

Die Erschließung des Plangebietes wird zu einer geringfügigen Mehrbelastung der Hauptverkehrsstraßen 

des Ortes, insbesondere der L 579 und der L 580, führen. Mit Realisierung der in der Planzeichnung 

bereits nachrichtlich dargestellten Ortsumgehung wird sich später eine deutliche Entlastung der Ortslage 

ergeben. 

 

Zum Zwecke der Regenrückhaltung erfolgt im Norden die Festsetzung eines Hochwasser-

rückhaltebeckens. Die Zuwegung wird über die Festsetzung eines Fahr- und Leitungsrechtes 

sichergestellt. 

 

Über den Planbereich verläuft eine Richtfunktrasse. Bezogen auf die Bebauungsplanung sind keine 

weiteren Maßnahmen erforderlich, da durch die festgesetzte Gebäudehöhe die Freihaltung der Trasse 

sichergestellt ist. 

 

Im westlichen Plangebiet liegt innerhalb der „Straßenverkehrsflächen“ eine Wasserleitung. Diese 

verläuft aus nördlicher Richtung kommend südlich der L 579 weiter. 
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7. Immissionen 
 

Der Bebauungsplan setzt „Gewerbegebiete“ fest. Dadurch werden gewerbliche Anlagen planungs-

rechtlich ermöglicht. Je nach Betrieb können Emissionen vom Geltungsbereich ausgehen. Diese 

Emissionen werden durch die Gebietsgliederung gemäß Abstandserlass / Abstandsliste begrenzt, sodass 

keine unzumutbaren Immissionen durch gewerbliche Nutzungen zu erwarten sind.  

 

Immissionsvorbelastungen bestehen insbesondere durch die das Plangebiet umgebenden landwirt-

schaftlichen Flächen und gewerblichen Nutzungen. Vorhandene landwirtschaftliche Immissionen 

beeinflussen die Umgebung, wirken aber nicht in einem erheblichen Umfang, da relevante 

landwirtschaftliche Betriebe im unmittelbaren näheren Umfeld nicht vorhanden sind bzw. nicht in 

Hauptwindrichtung und hinter der erhöhten Radbahn liegen. Allenfalls bei Ostwind wären 

Geruchsemissionen zu erwarten. Sie sind an der südlichen Ortsrandlage als ortsüblich zu beschreiben 

und hinzunehmen. Erhebliche Beeinträchtigungen werden für die Gewerbegebietsnutzung insgesamt 

nicht erwartet. Gewerbliche Immissionen in den vorhandenen Gewerbegebieten werden durch die 

Festsetzung von (unzulässigen) Abstandsklassen begrenzt, sodass nicht mit erheblichen 

Beeinträchtigungen zu rechnen ist. Im Übrigen verbleibt es bei den immissionsschutzrechtlichen 

Anforderungen der TA-Lärm, die unabhängig von den planungsrechtlichen Festsetzungen Geltung 

beanspruchen. Darüber hinaus können bei der Realisierung der Ortsumgehung von der L 580n, für die 

ein Vorbehaltsstreifen im Osten berücksichtigt wurde, weitere verkehrlich bedingte Emissionen 

auftreten. 

 

 

8. Ökologie / Begrünung 
 

Durch die neuen Nutzungsmöglichkeiten werden planungsrechtliche Eingriffsmöglichkeiten in Natur 

und Landschaft bewirkt. Dieses betrifft durch die ermöglichte Befestigung insbesondere den Verlust 

landwirtschaftlich genutzter Flächen. Der Ausgleich für die „Gewerbegebiete“ ist bereits erfolgt und 

wurde im Vorfeld ermittelt. Die ökologische Gesamtbilanzierung macht einen Bedarf von rd. 133.000 

Werteinheiten (WE) aus, die über den Flächenpool der Naturschutzstiftung des Kreises Steinfurt 

ausgeglichen wurden. Eine entsprechende Ablösevereinbarung wurde bereits am 02.03.2015 

geschlossen2. Diese Vereinbarung berücksichtigte allerdings nicht die zusätzlich einbezogenen Flächen 

(Flur 7, Flurstück 222) sowie einen Befestigungsgrad von max. 80 %, weshalb dieser zusätzliche Eingriff 

im Rahmen des Umweltberichtes näher beziffert wird. 

 

Im Plangebiet befinden sich keine Natur- oder Landschaftsschutzgebiete sowie keine geschützten 

Biotope. 

 

                                                 
2 Für weitere Informationen zum Ausgleich und dessen Sicherung wird auf das Kapitel 2.3.2 im Umweltbericht verwiesen 
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Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände sind nach gutachterlicher Einschätzung bei Durchführung von 

Vermeidungsmaßnahmen (Bauzeitenregelung mit Baufeldräumung in der Zeit vom 01. August bis 

28. Februar) nicht zu erwarten3. 

 

Auf eine randliche Eingrünung wird verzichtet, da der gesamte Planbereich samt Umfeld als 

Gewerbeflächen geplant ist und es sich bei den Plangebietsgrenzen nicht um dauerhafte Übergänge zur 

freien Landschaft handelt. 

 

Zum Schutz des nördlich angrenzenden Gewässers erfolgt die Festsetzung eines Gewässerrandstreifens, 

der von jeglicher Bebauung freizuhalten ist.  

 

Stellplatzanlagen sind ebenso wie nicht überbaute Bereiche zu begrünen. 

 

 

9. Denkmalschutz / Denkmalpflege 
 

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich weder Baudenkmäler noch sonstige Denkmäler im Sinne 

des Denkmalschutzgesetzes (DSchG NRW).  

 

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauerwerk, 

Einzelfunde, aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) 

entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Unteren Denkmalbehörde der Stadt 

Horstmar unverzüglich anzuzeigen. 

 

 

10. Planverwirklichung / Bodenordnung 
 

Eine Planverwirklichung ist gegeben. Bodenordnerische Maßnahmen zur hoheitlichen Umgestaltung von 

Grund und Boden und deren Eigentums- und Besitzverhältnisse sind voraussichtlich nicht erforderlich. 

Die Flächen befinden sich überwiegend im öffentlichen bzw. privaten (Flur 7, Flurstück 222) Eigentum. 

 

 

11. Erschließungskosten 
 

Erschließungskosten fallen für die Erweiterung vorhandener Netze sowie für die Herstellung der  

Oberflächenentwässerung an. Ebenso sind Kosten für die verkehrliche Erschließung bereitzustellen. 

 

                                                 
3 BIO-CONSULT: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum B-Plan „Gewerbegebiet Wirloksbach II“, Stadt Horstmar. Belm, 
13. Juni 2018 (S. 14)  
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12.  Flächenbilanz 
 

Die Fläche des Plangeltungsbereiches beträgt ca. 7,59 ha und verteilt sich wie folgt: 

 

Nutzungsart Größe in m² ca. Größe in % ca. 

Gewerbegebiete 60.000 79 

Straßenverkehrsflächen 12.130 16 

Flächen für die Wasserwirtschaft 1.560 2 

Hochwasserrückhaltebecken 2.240 3 

Gesamt 75.930 100 

 

Im Hinblick auf den planungsrechtlich ermöglichten Eingriff in Natur und Landschaft werden Eingriffe 

neben der Versiegelung für die Verkehrserschließung innerhalb der Gewerbegebiete ermöglicht. In 

Verbindung mit den Obergrenzen der BauNVO (Versiegelung 80 %) ist damit eine bauliche 

Inanspruchnahme auf ca. 4,8 ha möglich.  

 

Die Fläche  des einbezogenen Grundstücks (Flur 7, Flurstück 222), die über den bereits im Voraus 

ausgeglichenen Eingriff hinausgeht, beträgt ca. 4.700 m².
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II.   Umweltbericht 
 

1. Einleitung 
 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans, 
einschließlich der Beschreibung der Festsetzungen des Plans mit Angaben 
über Standort, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden  
 

Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 39 „Gewerbegebiet Wirloksbach II“ ist es, Planungsrecht 

für zusätzliche „Gewerbegebiete“ zu schaffen. In diesem Zusammenhang werden insbesondere 

„Gewerbegebiete“ und „Straßenverkehrsflächen“ festgesetzt.  Der Geltungsbereich befindet sich 

südlich der Stadt Horstmar, nördlich der L 579 und erstreckt sich auf etwa 7,59 ha. Der Bedarf an Grund 

und Boden bezieht sich insbesondere auf Versiegelungen für gewerblich genutzte (Neben-)Anlagen 

sowie die Verkehrserschließung. 

 

Die Bauleitplanung berücksichtigt vor allem die Belange der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von 

Arbeitsplätzen (§ 1 Abs. 6 Nr. 8c BauGB). Die Änderung des Flächennutzungsplanes wird gemäß § 8 

Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren durchgeführt.  

 

Der Umweltbericht beschreibt und bewertet die Umwelt und ihre Bestandteile im Einwirkungsbereich 

des Vorhabens. Dazu werden die vorliegenden Kenntnisse bei den einzelnen Schutzgütern vor und nach 

Maßnahmenrealisierung dargestellt und die beabsichtigten Vermeidungs-, Verminderungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen erläutert. Der Eingriff in Natur und Landschaft wird gemäß § 18 (4) BNatSchG 

in einer Kompensationsberechnung zu Eingriff und Ausgleichserfordernissen überschläglich ermittelt 

und die Ergebnisse in die Planung integriert. 

 

 

1.2 Darstellung der festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan 
von Bedeutung sind, und der Art, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei 
der Aufstellung berücksichtigt wurden 
 

Innerhalb der umweltbezogenen Fachgesetze sind für die unterschiedlichen Schutzgüter Ziele und 

allgemeine Grundsätze formuliert, welche im Rahmen der nachfolgenden Umweltprüfung der 

relevanten Schutzgüter zu berücksichtigen sind. 

 

Im Rahmen der Bewertung sind besonders derartige Strukturen und Ausprägungen bei den einzelnen 

Schutzgütern zu berücksichtigen, die im Sinne des zugehörigen Fachgesetzes bedeutsame Funktionen 

wahrnehmen (z. B. geschützte oder schutzwürdige Biotope als Lebensstätte streng geschützter Arten). 

Deren Funktionsfähigkeit ist unter Berücksichtigung der gesetzlich fixierten Ziele zu schützen, zu 

erhalten und ggf. weiterzuentwickeln. 
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Nachfolgende Zielaussagen der Fachgesetze und verbindlichen Vorschriften sind in diesem 

Bauleitplanverfahren relevant: 

Rechtsquelle Zielaussage 

 Fläche/Böden  

Bundesboden- 

schutzgesetz inkl. 

Bundesboden- 

schutzverordnung 

Langfristiger Schutz oder Wiederherstellung des Bodens hinsichtlich seiner 

Funktionen im Naturhaushalt, insbesondere als 

- Lebensgrundlage und –raum für Menschen, Tiere, Pflanzen 

- Bestandteil des Naturhaushaltes mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen 

- Ausgleichsmedium für stoffliche Einwirkungen (Grundwasserschutz) 

- Archiv für Natur- und Kulturgeschichte 

- Standorte für Rohstofflagerstätten, für land- und forstwirtschaftliche 

  sowie siedlungsbezogene und öffentliche Nutzungen 

- Schutz des Bodens vor schädlichen Bodenveränderungen 

- Vorsorgeregelungen gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen  

  und Altlasten sowie dadurch verursachter Gewässerverunreinigungen. 

 

Baugesetzbuch Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden durch Wiedernutz-

barmachung von Flächen, Nachverdichtung und Innenentwicklung zur Verrin-

gerung zusätzlicher Inanspruchnahme von Böden. Inanspruchnahme landwirt-

schaftlich, als Wald oder für Wohnungszwecke genutzte Flächen nur im 

notwendigen Ausmaß für andere Nutzungen. Zusätzliche Anforderungen 

entstehen des Weiteren durch die Kennzeichnungspflicht für erheblich mit 

umweltgefährdenden Stoffen belastete Böden. Sicherung von Rohstoff-

vorkommen. 

 

 Gewässer/ 

   Grundwasser 

 

Wasserhaushalts- 

gesetz  

 

 

 

Landeswassergesetz 

 

 

 

Baugesetzbuch 

 

 

 

Wasserrahmenricht- 

linie 

Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum 

für Tiere und Pflanzen und deren Bewirtschaftung zum Wohl der Allgemeinheit 

und zur Unterlassung vermeidbarer Beeinträchtigungen ihrer ökologischen 

Funktionen.  

 

Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Beeinträchtigungen und die sparsame 

Verwendung des Wassers sowie die Bewirtschaftung von Gewässern zum Wohl 

der Allgemeinheit. 

 

Berücksichtigung der Auswirkungen auf das Wasser sowie Berücksichtigung von 

wirtschaftlichen Belangen bei den Regelungen zur Wasserversorgung und 

Abwasserbeseitigung. 

 

Vermeidung einer weiteren Verschlechterung sowie Schutz und Verbesserung 

des Zustandes der aquatischen Ökosysteme und der direkt von ihnen abhängen-

den Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt. 
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Rechtsquelle Zielaussage 

 Klima/ 

  Lufthygiene 

 

Bundesimmissions- 

schutzgesetz inkl. 

Verordnungen 

 

 

 

 

TA Luft 

 

 

 

Luftreinhalteplan 

 

 

 

 

 

Baugesetzbuch 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der 

Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen (Immissionen) sowie Vorbeugung hinsichtlich des 

Entstehens von Immissionen (Gefahren, erhebliche Nachteile, und Belästigungen 

durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, 

Strahlen und ähnliche Erscheinungen). 

 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen sowie deren Vorsorge zur 

Erzielung eines hohen Schutzniveaus für die gesamte Umwelt. 

 

- Vermeidung baulicher Strukturen mit unzureichenden Durchlüftungs 

  bedingungen 

- Intensivierung der Straßenbegrünung, Förderung der Dach- und  

  Fassadenbegrünung 

- Anschluss an Fernwärmeversorgung, Anschluss von Einzelfeuerungsanlagen 

 

Berücksichtigung der Auswirkungen auf Luft und Klima und Erhaltung der 

bestmöglichen Luftqualität. 

 

Landesnaturschutz- 

gesetz NRW 

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft zur Sicherung der 

Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes (und damit auch der klimatischen 

Verhältnisse) als Lebensgrundlage des Menschen und Grundlage für seine 

Erholung. 

 

 Orts- / Land- 

   schaftsbild 

 

Bundesnatur- 

schutzgesetz / 

Landesnaturschutz- 

gesetz NRW 

 

 

Baugesetzbuch 

Schutz, Pflege, Entwicklung und ggf. Wiederherstellung der Landschaft 

aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage des Menschen auch in 

Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und 

unbesiedelten Bereich zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und 

Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft.  

 

Erhaltung und Entwicklung des Orts- und Landschaftsbildes. Berücksichtigung 

der Belange des Umweltschutzes und Anwendung der Eingriffsregelung bei 

Eingriffen in das Landschaftsbild. 
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Rechtsquelle Zielaussage 

 Arten/Lebens- 

  gemeinschaften 

 

Bundesnatur- 

schutzgesetz/ 

Landesnaturschutz- 

gesetz NRW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baugesetzbuch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFH-RL 

 

 

VogelSchRL 

 

 

Biodiversitäts-

konvention 

 

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als 

Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen 

Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu 

pflegen, zu entwickeln und soweit erforderlich wiederherzustellen, dass 

- die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 

- die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der 

   Naturgüter 

- die Tier- und Pflanzenwelt einschl. ihrer Lebensstätten und 

   Lebensräume sowie 

- die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur 

  und Landschaft auf Dauer gesichert sind. 

Des Weiteren sind die Belange des Arten- und Biotopschutzes zu 

berücksichtigen. Der Grünlandschutz und der Biotopverbund sollen als wichtige 

Elemente zur Wahrung der Biodiversität gestärkt werden. 

 

Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere 

die 

- Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Klima und  

  das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die 

  biologische Vielfalt sowie 

- Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beein- 

  trächtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und 

  Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes (Eingriffsregelung nach  

  Bundesnaturschutzgesetz) 

- biologische Vielfalt 

 

Sicherung der Artenvielfalt durch Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 

der wildlebenden Tiere und Pflanzen 

 

Schutz und Erhaltung sämtlicher wildlebender, heimischer Vogelarten und ihrer 

Lebensräume 

 

Übereinkommen über die biolog. Vielfalt: Schutz und Erhalt der Vielfalt an 

Lebensformen 
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Rechtsquelle Zielaussage 

 Mensch/ 

  Gesundheit 

 

Baugesetzbuch 

 

 

 

Bundesimmissions- 

schutzgesetz inkl. 

Verordnungen 

 

 

 

 

Geruchsim- 

missionsricht- 

linie/VDI- 

Richtlinien / 

Techn. Anleitungen 

 

Bundesnatur- 

schutzgesetz 

 

Umgebungslärm- 

richtlinie 

Berücksichtigung allgemeiner Anforderungen an gesunde Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse, Sport, Freizeit und Erholung und die Vermeidung von 

Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern. 

 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der 

Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen (Immissionen) sowie Vorbeugung hinsichtlich des 

Entstehens von Immissionen (Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen 

durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, 

Strahlen und ähnliche Erscheinungen). 

 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor Geruchsimmissionen, 

insbesondere landwirtschaftlicher Art sowie deren Vorsorge. 

 

 

 

 

Erholung in Natur und Landschaft zur Sicherung der Lebensgrundlage 

 

 

Aktionspläne zur Regelung von Lärmproblemen und Lärmauswirkungen 

 

 Kulturgüter/sonstige 

   Sachgüter 

 

 

Baugesetzbuch 

 

 

 

Bundesnatur- 

schutzgesetz 

Schutz von Kultur- und Sachgütern im Rahmen der Orts- und 

Landschaftsbilderhaltung und –entwicklung, Berücksichtigung der Baukultur, 

des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege. 

 

Erhaltung historischer Kulturlandschaften und –landschaftsteilen von besonders 

charakteristischer Eigenart, sowie der Umgebung geschützter oder 

schützenswerter Kultur, Bau- und Bodendenkmälern, sofern dies für die 

Erhaltung der Eigenart und Schönheit des Denkmals erforderlich ist. 
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Der Regionalplan hat nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW die Funktion eines 

Landschaftsrahmenplanes und stellt das Gebiet insbesondere als „Bereiche für gewerbliche und 

industrielle Nutzungen (GIB)“ dar. Ein aus diesen Vorgaben abzuleitender, konkretisierender 

Landschaftsplan auf Kreisebene liegt für den betreffenden Bereich nicht vor.  

 

Auch spezielle Schutzgebietsausweisungen existieren für das unmittelbare Plangebiet nicht. Ebenso 

wenig gibt es Bereiche, die dem Zuständigkeitsbereich der Flora-, Fauna-, Habitat-Richtlinie oder der 

Vogelschutzrichtlinie zuzuordnen wären. Von daher gelten vorrangig die allgemein gültigen Ziele des 

Umweltschutzes, die den vorherigen Tabellen und Ausführungen zu entnehmen sind.  
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2. Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltaus-
wirkungen, die in der Umweltprüfung ermittelt wurden 

 

Die vorliegenden Kenntnisse bei den einzelnen umweltrelevanten Schutzgütern vor und nach der 

Maßnahmenrealisierung werden dargestellt und die beabsichtigten Vermeidungs-, Verhinderungs-, 

Verringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen erläutert. 

 

 

2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen 
Umweltzustands (Basisszenario), einschließlich der Umweltmerkmale der 
Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden, und eine Übersicht 
über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurch-
führung der Planung 

 

Die Abschätzung zur voraussichtlichen Entwicklung des Umweltzustands gegenüber dem Basisszenario 

erfolgt, soweit möglich, auf Grundlage der verfügbaren Umweltinformationen und wissenschaftlichen 

Erkenntnissen. 

 

 
2.1.1 Fläche / Boden 

 

Bestandsaufnahme: 

Die geologische Übersichtskarte enthält für den Plangeltungsbereich die Darstellung Grundmoräne 

(Schluff bis Ton, sandig, kiesig, steinig, vereinzelt Blöcke, größtenteils entkalkt, gelbbraun bis grau) der 

Serie Mittelpleistozän (System Quartär).  

 

Die Bodenübersichtskarte beinhaltet für das Plangebiet vollständig den Bodentyp Pseudogley (stark 

lehmig-sandig). Der Geltungsbereich liegt nicht im Suchraum für schutzwürdige Böden. Die Wertzahlen 

der Bodenschätzung liegen zwischen 45 bis 56 (Pseudogley) im mittleren Bereich. 

 

Altlasten (Altstandorte, Altablagerungen) oder entsprechende Verdachtsflächen sind im Plangeltungs-

bereich nach derzeitigem Kenntnisstand nicht bekannt.  

 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung: 

Bei einer Nichtdurchführung der Planung würde sich eine bauliche Inanspruchnahme nach § 35 BauGB 

(Bauen im Außenbereich) richten, da keine verbindliche Bauleitplanung vorläge. Die Böden unterlägen 

ansonsten weiterhin den wechselnden Beeinflussungen der landwirtschaftlichen Bearbeitung. 
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2.1.2 Gewässer / Grundwasser 

 

Bestandsaufnahme: 

Innerhalb des Plangeltungsbereiches verläuft ein offenes Fließgewässer südlich des Anliegerweges. 

Dabei handelt es sich um einen Entwässerungsgraben, der zum Zeitpunkt der Ortsbegehung kein Wasser 

führte. Der Grenzflurabstand wird in der Bodenübersichtskarte mit 18 dm als sehr hoch angegeben. 

 

Überschwemmungsgebiete und Wasserschutzgebiete grenzen nicht unmittelbar an das Plangebiet an. 

Unmittelbar nördlich des Plangebietes verläuft ein weiterer Entwässerungsgraben, der ebenso zur 

Ortsbegehung kein Wasser führte. 

 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung: 

Ein Planungsverzicht würde keine zusätzlichen „Gewerbegebiete“ ermöglichen und eine Versickerung 

nicht einschränken, sofern keine Flächeninanspruchnahme nach § 35 BauGB erfolgt. 

 

 

2.1.3 Klima / Lufthygiene 

 

Bestandsaufnahme: 

Der Klimaatlas Nordrhein-Westfalen zeigt für das Plangebiet eine mittlere Jahrestemperatur von 

9  –  10  °C und einen mittleren Jahresniederschlag von 800 – 900 mm. Die klimatische Wasserbilanz 

wird mit 200 – 400 mm angegeben und stellt die Differenz zwischen Niederschlag und potenzieller 

Verdunstung dar. Sie ist ein Indikator für einen humiden Standort. In der näheren östlichen und 

südlichen Umgebung liegen größere unbebaute, landwirtschaftlich genutzte Flächen und Wälder / 

Gehölzbestände, die zum einen Frischluft und Sauerstoff produzieren und zugleich Windgeschwin-

digkeiten durch Abschirmungseffekte vermindern. Sie haben insofern eine kleinklimatische Bedeutung.  

 

Im Planungsbereich ist aufgrund der im Umfeld teils vorhandenen Bebauung und den Übergängen zur 

freien Landschaft von einer gesamträumlich relativ ausgeglichenen klimatischen Situation auszugehen. 

Der Klimaatlas Nordrhein-Westfalen zeigt zudem eine gute Durchlüftung und einen geringen 

Freiflächensicherungsgrad. Luftbewegungen werden unter anderem durch bauliche Strukturen 

beeinflusst. 

 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung: 

Bei Nichtdurchführung der Planung ist eine Beibehaltung der derzeitigen klimatischen Situation zu 

prognostizieren. Das Klima unterliegt langfristig voraussichtlich dem Klimawandel und der globalen 

Erwärmung.  
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2.1.4 Arten / Lebensgemeinschaften 

 

Bestandsaufnahme: 

Der Planbereich liegt in der naturräumlichen Haupteinheit „Kernmünsterland Großlandschaft 

Westfälische Bucht“ und im Übergangsbereich der beiden Landschaftsräume „Rückenlandschaft um 

Horstmar“ und „Hohenholter Lehmebene“. Natura-2000-Gebiete, Naturschutzgebiete sowie 

Naturdenkmäler sind nicht in unmittelbarer Umgebung vorhanden. Das Landschaftsschutzgebiet (LSG) 

„Baumberge“ liegt ca. 300 m südwestlich. Es ist nicht Bestandteil der Planung und wird durch diese 

voraussichtlich nicht beeinträchtigt.  

 

Die Landschaftsinformationssammlung zeigt außerhalb des Plangebietes für die östlich stillgelegte 

Bahnlinie zwischen Burgsteinfurt und Horstmar eine Verbundfläche besonderer Bedeutung. Hierbei 

handelt es sich als überlagernde Darstellung um ein schutzwürdiges Biotop wegen seiner Eigenart. 

 

Die heutige potenzielle natürliche Vegetation besteht aus Sternmieren-Hainbuchenwald (nährstoffreich). 

Demnach sind vor allem Arten wie Stieleiche, Hainbuche, Esche, Buche oder Feldahorn zu erwarten. Die 

tatsächliche Vegetation besteht im Plangebiet aus den unterschiedlichen Feldfrüchten der 

landwirtschaftlichen Nutzung. Randlich befinden sich einige Gehölze und Gebüsche sowie Grünland. 

 

Artenschutzrechtlich relevante Erkenntnisse liegen durch einen Fachbeitrag
4 vor. 

  

Vögel: 

Bei den Erfassungen konnten auf der Planfläche neun Arten als Brutvögel (Brutverdacht) festgestellt 

werden. Die Arten traten vor allem in den Gehölzen und Büschen am Rande des Plangebietes auf. 

Darüber hinaus traten zehn Arten als Nahrungsgäste auf, von denen der Star und der Bluthänfling auf 

den Roten Listen geführt werden. Im Umfeld wurden zudem 14 weitere Arten beobachtet, darunter ist 

mit dem Kuckuck eine weitere Art der Roten Liste. Bei den im Umfeld und den Brutvögeln festgestellten 

Arten handelt es sich um häufige und weit verbreitete Arten, die nicht gefährdet sind und deren 

Erhaltungszustand – auch in der Region – als gut bewertet werden kann. 

Kiebitze konnten im Umfeld und im Vergleich zu früheren Untersuchungen zur Ortsumgehung (2012) 

nicht festgestellt werden.  

 

Andere Tiergruppen: 

Für Fledermäuse sind im Plangebiet keine geeigneten Quartierstrukturen vorhanden. Nach früheren 

Untersuchungen zur Ortsumgehung (2012) wird das Umfeld von Zwergfledermäusen als 

Nahrungshabitat genutzt.  

 

Hinweise auf Vorkommen weiterer europarechtlich geschützter Arten liegen nicht vor. Angesichts der 

vorhandenen Habitatsstrukturen wird das Lebensraumpotenzial eher als gering eingeschätzt.  

 

                                                 
4 BIO-CONSULT: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum B-Plan „Gewerbegebiet Wirloksbach II“ Stadt Horstmar. Belm,  
13. Juni 2018 (S. 8-11) 
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Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung: 

Im Falle der Nichtdurchführung der Planung, ist von den jetzigen Arten und Lebensgemeinschaften 

sowie ihren Lebensräumen auszugehen, sofern sich die randlichen Lebensbedingungen nicht wesentlich 

ändern.  

 

 

2.1.5 Orts- / Landschaftsbild 

 

Bestandsaufnahme: 

Das Plangebiet liegt im Übergangsbereich der beiden Landschaftsräume „Rückenlandschaft um 

Horstmar“ und „Hohenholter Lehmebene“. Der Landschaftstyp wird als ackergeprägte offene 

Kulturlandschaft bzw. flachwelliges Hügelland beschrieben. Das Plangebiet wird vorwiegend 

ackerbaulich genutzt. In Richtung Osten und Süden bestehen Übergänge zur freien Landschaft, die 

vornehmlich ebenso landwirtschaftlich genutzt werden. Das Ortsbild im Westen besteht aus 

gewerblicher Bebauung, mit teils großvolumigen Hallen. Im Norden und Nordwesten liegen Sied-

lungsbereiche und Sportanlagen. Die stillgelegte Bahnlinie und die L 579 nehmen durch ihre erhöhte 

und damit präsente Lage eine dominante Rolle ein. Die Landesstraße stellt zudem eine gewisse 

Vorbelastung für das Landschaftsbild dar. 

 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung: 

Bei einem Planungsverzicht würde das Orts- und Landschaftsbild auf Basis der Darstellungen des 

derzeitigen Flächennutzungsplanes entwickelt. Eine bauliche Inanspruchnahme orientiert sich an der 

Zulässigkeit von Vorhaben im Außenbereich (§ 35 BauGB). Zudem ist mittel- bis langfristig mit der 

Realisierung der geplanten Ortsumgehung L 580n parallel zur Bahntrasse zu rechnen. 

 

 

2.1.6 Mensch / Gesundheit 

 

Bestandsaufnahme: 

Von den westlich gelegenen Gewerbebetrieben gehen Schallbelastungen aus. Diese wirken ebenso wie 

die Geruchsemissionen der umliegenden Landwirtschaftsflächen sowie (bei Ostwind) der östlich 

gelegenen Hofstelle auf den Geltungsbereich. Das Plangebiet ist aufgrund der direkt angrenzenden 

Landesstraßen L 579 und L 580 durch Verkehrslärm und Abgase mit Immissionen vorbelastet. Durch die 

bereits im Flächennutzungsplan dargestellte Ortsumgehung (L 580n) sind weitere verkehrliche 

Emissionen planungsrechtlich vorbereitet. Erhebliche Belastungen für die beabsichtigten gewerblichen 

Nutzungen werden nicht angenommen. Die stillgelegte Bahntrasse im Osten wird zur Naherholung 

durch Spaziergänger und Fahrradfahrer aufgesucht. 

  

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung: 

Eine Nichtdurchführung der Planung würde keine zusätzlichen „Gewerbegebiete“ und somit keine 

zusätzlichen Schallemissionen ermöglichen. 
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2.1.7 Kulturgüter / sonstige Sachgüter 

 

Bestandsaufnahme: 

Innerhalb des Geltungsbereiches sind Bau- und Bodendenkmäler und Hinweise auf sonstige Kultur- und 

Sachgüter nicht bekannt.  

 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung: 

 / 

 

 

2.1.8 Wechselwirkungen 

 

Die einzelnen Schutzgüter beeinflussen sich grundsätzlich untereinander und stehen tlw. in einem engen 

gemeinsamen Wirkungszusammenhang. Weitergehende besondere Wechselwirkungen zwischen den 

verschiedenen Umweltmedien, die über die beschriebenen Zusammenhänge hinausgehen, sind jedoch 

nicht erkennbar.  

 

 

2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der 
Planung  

 

Nachfolgend werden, soweit möglich, insbesondere die möglichen, erheblichen Umweltauswirkungen 

während der Bau- und Betriebsphase auf die Schutzgüter beschrieben.  

 

 
2.2.1 Fläche / Boden 

 

Durch die Planung wird eine Versiegelung bisher unbebauter Fläche planungsrechtlich ermöglicht. Durch 

eine Flächeninanspruchnahme kann eine Verlagerung des Oberbodens eintreten und die vielfältigen 

Funktionen des Umweltmediums Boden (u. a. Lebensraumfunktion, Bestandteil des Naturhaushaltes, 

Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte) können in Teilen verloren gehen. Die 

Bodenversiegelung kann zu Störungen, insbesondere der Regelungsfunktion im Wasserhaushalt, 

führen. Durch einen behutsamen Auftrag des Oberbodens in unversiegelte Bereiche kann der Verlust 

der Bodenfunktionen teilweise verhindert werden. Die Nutzungsfunktion des Bodens als Fläche für 

Siedlungen und als Standort für sonstige wirtschaftliche Nutzungen bleibt im Plangebiet erhalten. 
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2.2.2 Gewässer / Grundwasser 

 

Durch die planungsrechtlich ermöglichte Flächeninanspruchnahme kann bei Umsetzung der 

verbindlichen Planung die Versickerung des Niederschlagswassers eingeschränkt werden. Es kann bei 

Durchführung der Planung in diesen Bereichen zu einem erhöhten Oberflächenabfluss und einer 

reduzierten Grundwasseranreicherung kommen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten, 

da zusätzliche Rückhalteflächen für das anfallende Niederschlagswasser im Nordosten vorgesehen sind. 

 

 

2.2.3 Klima / Lufthygiene 

 

Durch die planungsrechtlich zulässigen Nutzungen kann sich der Versiegelungsgrad im Geltungsbereich 

der Planung erhöhen und die Frischluftproduktion einschränken. Ausgeprägte Frischluftschneisen und 

ein hoher Freiflächensicherungsgrad liegen jedoch nicht im Plangebiet vor, sodass erhebliche 

Umweltauswirkungen nicht erwartet werden. 

 

 

2.2.4 Arten / Lebensgemeinschaften 

 

Durch Inanspruchnahme bisher unbebauter Fläche kann in gewisser Weise das Artengefüge durch 

zusätzliche Bebauung eingeschränkt werden. Die bauliche Inanspruchnahme führt zu einem Verlust an 

Lebensraum und eventuell zu einer Verdrängung einzelner Individuen. Artenschutzrechtlich relevante 

Belange im Sinne des BNatSchG werden unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen nicht 

berührt5. Es können allerdings lärmtechnisch und optisch bedingte Störungen für die vorkommenden 

Arten nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Von einer Veränderung der Erhaltungszustände der lokalen 

Populationen in der Region weit verbreiteten und ungefährdeten Arten ist aber nicht auszugehen6.  

 

Die zwei Nahrungsgäste der Roten Liste sind wahrscheinlich nicht ausschließlich auf die Flächen im 

Plangebiet zur Nahrungssuche angewiesen und sollten im Umfeld ausreichend alternative 

Nahrungshabitate finden7. 

 

                                                 
5 BIO-CONSULT: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum B-Plan „Gewerbegebiet Wirloksbach II“. Stadt Horstmar. Belm, 
13. Juni 2018 (S. 12-18) 
6 a.a.O. 
7 a.a.O. (S. 8, 11) 
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2.2.5 Orts- / Landschaftsbild 

 

Grundsätzliche Auswirkungen auf das Ortsbild sind bei Durchführung der Planung insofern zu erwarten, 

dass der Ortsrand eine Abrundung erfährt und vorhandene Bebauungsstrukturen zu den außen 

sichtbaren Grenzen (L 579, alter Bahndamm) fortgeführt werden. Im Westen schließt ein Gewerbegebiet 

an, in dem sich ein Branchenmix aus holz-, kunststoff- und metallverarbeitenden Betrieben entwickelte. 

Negative Auswirkungen auf das Orts- / Landschaftsbild sind insgesamt nicht zu erwarten. 

 

 

2.2.6 Mensch / Gesundheit 

 

Erhebliche Auswirkungen auf das menschliche Wohlbefinden oder gar die Gesundheit sind durch die 

Festsetzungen im Bebauungsplan nicht zu erwarten. Der südliche Ortsrand ist bereits als 

Gewerbestandort konzipiert und die Bauflächen schließen an vorhandene Nutzungen an. Die von den 

„Gewerbegebiete“ ausgehenden Geräuschemissionen werden in der Bebauungsplanung durch die 

Gebietsgliederung nach der Abstandsliste begrenzt. Ein verträgliches Nebeneinander mit einigen 

umliegenden schutzwürdigen Nutzungen wird somit gewährleistet. 

 

Erhebliche Beeinträchtigungen durch Geruchsemissionen werden für die geplante Gewerbegebiets-

nutzung insgesamt nicht erwartet.  

 

2.2.7 Kulturgüter / sonstige Sachgüter 

 

Kulturelle Funktionen sind im Zusammenhang mit dem Vorhaben ebenso wenig wie ökologisch 

relevante Sachgüter in bedeutsamer Weise beeinträchtigt, weshalb erhebliche oder nachteilige 

Auswirkungen nicht zu erwarten sind.  

 

 

2.2.8 Wechselwirkungen 

 

Über die beschriebenen Auswirkungen hinausgehende besondere Wechselwirkungen werden nicht 

erwartet. 
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2.3 Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen festgestellte erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, verhindert, verringert oder, 
soweit möglich, ausgeglichen werden sollen, sowie geplante Überwachungs-
maßnahmen 

 
2.3.1 Vermeidungs- / Verhinderungs- / Verringerungsmaßnahmen 

 

Grundsätzlich wird eine bauliche Nutzung im Umfeld bestehender gewerblicher Nutzungen sowie 

vorhandener Erschließungsstraßen planungsrechtlich ermöglicht. Der Geltungsbereich ist somit in Teilen 

vorbelastet, weshalb eine Inanspruchnahme wertvoller Freiflächen vermieden wird.  

 

In Bezug auf das Umweltmedium „Arten / Lebensgemeinschaften“ ist die Baufeldräumung nur in der 

Zeit vom 01. August bis 28. Februar zu berücksichtigen. Außerdem werden die Anlage von einzelnen 

Gehölzen und eine insektenschonende Straßenbeleuchtung empfohlen.  

 

Zum Schutz des nördlich angrenzenden Entwässerungsgrabens erfolgt die Festsetzung eines 5 m breiten 

Gewässerstreifens. Ebenso halten die Baugrenzen vom Regenrückhaltebecken einen Abstand von 5 m. 

 

 

2.3.2 Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung / Ausgleichsmaßnahmen 

 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes werden Eingriffe in Natur und Landschaft bewirkt. Die 

Eingriffsbilanzierung für das Plangebiet wurde vom Planungsbüro Spallek (Datum: 19.06.2013) 

entsprechend der „Arbeitshilfe für die Bauleitplanung – Bewertung von Eingriffen in Natur und 

Landschaft“ sowie der „Numerischen Bewertung von Biotoptypen in der Eingriffsregelung und in der 

Bauleitplanung in NRW“ vorab auf Basis grober Festsetzungsannahmen durchgeführt (s. Anhang 1). 

Diese vorgezogene Berechnung und die darauf aufbauende Kompensation erfolgten, weil von einer 

zeitnahen Realisierung der Planung ausgegangen wurde. Die ökologische Gesamtbilanzierung machte 

einen Bedarf von 133.015 Werteinheiten aus, die über den Flächenpool der Naturschutzstiftung des 

Kreises Steinfurt bereits ausgeglichen wurden. Eine Ablösevereinbarung wurde am 02.03.2015 

geschlossen. 

 

Aus dem Flächenpool wurde folgendes geschaffen: 

- Gemarkung Horstmar, Flur 13, Flurstück 63 (16.815 m²): Entwicklung eines naturnahen 

Buchen-Eichenwaldes durch Beseitigung von Nadelholzbeständen und den Erhalt von 

Laubbäumen in mittlerem bis starkem Baumholz als Altholz und später stehendes und liegendes 

Totholz, 

- Gemarkung Greven, Flur 126, Flurstück 17 (tlw.) (6,5176 ha): Optimierung vorhandener Misch- 

und Nadelwaldbestände durch einen Umbau in Laubwald, den Erhalt von Althölzern und die 

Herausnahme älterer Laubwaldbestände aus der Nutzung (FFH-Gebiet, Naturschutzgebiet), 

- Gemarkung Ladbergen, Flur 62, Flurstück 4 (tlw.) (8,6001 ha): Anlage einer 2.000 m² großen 

Blänke und die dauerhaft extensive Nutzung des Grünlandes mit besonderer Ausrichtung auf 

die Herstellung der Entwicklung eines Wiesenvogellebensraumes. 
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Die in den jetzt vorliegenden Bebauungsplan zusätzlich einbezogene Fläche (Flur 7, Flurstück 222) mit 

einer Größe von 4.700 m² blieb in der zuvor genannten Bilanzierung unberücksichtigt. Ebenso ist von 

einem anderen Befestigungsgrad ausgegangen worden (GRZ 0,6 statt 0,8). Der (zusätzliche) Eingriff 

wird nachfolgend beziffert und erfolgt in Anlehnung an die Bilanzierung vom Planungsbüro Spallek  

(s. Anhang 1). 

 

Der Eingriffsflächenwert des Ausgangszustandes betrug nach der Bilanzierung vom Planungsbüro 

Spallek 173.350 Werteinheiten (s. nachfolgende Tabelle 1a, Anhang 1). Bei der Ermittlung des 

(zusätzlichen) Ausgangszustandes der einbezogenen Fläche handelte es sich um ca. 50 % versiegelte 

Flächen (Gebäude, Wege, Abstellflächen) und um ca. 50 % unversiegelte Flächen (Intensivrasen, intensiv 

genutzter Acker). Im Rahmen von geringfügigen baulichen Erweiterungsmöglichkeiten im Außenbereich 

wurde eine versiegelbare Fläche von ca. 60 % angenommen. 

 

Fläche gesamt:     4.700 m² 

- davon versiegelt   60 %:  2.820 m² 

- davon Grünflächen  40 %:  1.880 m² 

 

Für die versiegelten Flächen (= wertloser Bereich) wird nun analog zur vorab erfolgten Bilanzierung ein 

Gesamtwert von 0 angenommen. Die verbleibenden Flächen werden gärtnerisch gestaltet. Für diese 

Flächen wird ebenso wie zuvor eine Wertzuweisung von 2 festgelegt, sodass der zusätzliche 

Eingriffsflächenwert 3.760 Werteinheiten beträgt (s. nachfolgende Tabelle 1b). 

 

Insgesamt ergibt sich somit ein Eingriffsflächenwert von 177.110 Werteinheiten (s. nachfolgende Tabelle 

1c). 

 

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes wird sich der zukünftige Zustand des Raumes ändern. 

Der versiegelbare Flächenanteil in den „Gewerbegebiete“ erhöht sich – auch im Vergleich zur 

Bilanzierung vom Planungsbüro Spallek - auf 80 %, sodass 20 % für Begrünungsmaßnahmen zur 

Verfügung stehen. Die Flächenwertzuweisungen bleiben im Wesentlichen unverändert. Teile der 

ausgewiesenen „Straßenverkehrsflächen“ werden als Grünflächen angelegt. Diese Grünflächen werden 

als Straßenbegleitgrün intensiv gestaltet, sind aber den negativen Einflüssen der Verkehrsflächen 

ausgesetzt. Eine Bewertung erfolgt mit dem Biotopwert 2. 

 

Die „Flächen für die Wasserwirtschaft“ dienen als Gewässerrandstreifen sowie der Nutzung als 

Zuwegung (unversiegelt), weshalb die Bewertung mit dem Faktor 3 erfolgt. 

 

Die Bewertung des „Hochwasserrückhaltebecken“ erfolgt analog der Bewertung des Ausgangs-

zustandes (Acker intensiv genutzt), da ein naturnah gestaltetes Becken beabsichtigt ist, welches trotz 

baulicher Anlagen keinen erheblichen Eingriff in Natur und Landschaft darstellt (s. nachfolgende  

Tabelle 2). 

 

In der Gesamtbilanz (Ausgangszustand – zukünftiger Zustand und bereits erfolgter Ausgleich) ergibt sich 

somit ein Kompensationsdefizit von ca. 7.295 Werteinheiten, das extern auszugleichen ist 

(s. nachfolgende Tabelle 3). 
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1a. Ermittlung des Eingriffsflächenwertes (Planungsbüro Spallek, Anhang 1)

Gesamtflächenwert A 71.525 m² * 173.350 WE

* inkl. Doppelbewertung Weißdornhecke

1b. Ermittlung des zusätzlichen Eingriffsflächenwertes

Flur 7, Flurstück 222

- Gebäude, Wege etc. (60 %) 2.820 m² 0,0 0 WE

- Intensivrasen, Bodendecker (40 %) 1.880 m² 2,0 3.760 WE

Zusätzlicher Eingriffsflächenwert 4.700 m² 3.760 WE

1c. Ermittlung des Eingriffsflächenwertes

Gesamtflächenwert A 71.525 m² 173.350 WE

Zusätzlicher Eingriffsflächenwert 4.700 m² 3.760 WE

Eingriffsflächenwert 76.225 m² 177.110 WE

2. Ermittlung des Kompensationswertes auf der Eingriffsfläche

Versiegelte Flächen (Straßenverkehrsflächen)

- versiegelt ca. 85 % 10.310 m² 0,0 0 WE

- Straßenbegleitgrün ca. 15 % 1.820 m² 2,0 3.640 WE

Versiegelte Flächen (Gewerbegebiete 0,8)

- Gebäude, Wege etc. (80 %) 48.000 m² 0,0 0 WE

- Intensivrasen, Bodendecker (20 %) 12.000 m² 2,0 24.000 WE

Flächen für die Wasserwirtschaft 1.560 m² 3,0 4.680 WE

Hochwasserrückhaltebecken 2.240 m² 2,0 4.480 WE

Kompensationswert 75.930 m² ** 36.800 WE

** aufgrund Doppelbewertung etwas geringer als 1c

3. Ermittlung des Kompensationsbedarfes für externe Kompensation

Biotoptyp Flächengröße Wertfaktor Werteinheiten

Biotoptyp Flächengröße Wertfaktor Werteinheiten

Biotoptyp Flächengröße

Biotoptyp Flächengröße Wertfaktor Werteinheiten

Wertfaktor Werteinheiten

Kompensationsdefizit -140.310 WE

Kompensationswert 36.800 WE

Zusätzlicher Ausgleichsbedarf -7.295 WE

Bilanz Eingriffsflächenwert 177.110 WE

Ablösevereinbarung mit

der Naturschutzstiftung
+133.015 WE
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2.3.2.1 Kompensationsmaßnahmen 

 

Das durch die Planung vorliegende Kompensationsdefizit in Höhe von 7.295 Werteinheiten muss extern 

an anderer Stelle im Stadtgebiet ausgeglichen werden. Hierzu sollen Kompensationsüberschüsse aus 

anderen Planungen in Anspruch genommen werden. Es handelt sich dabei konkret um 

 

 6.902 Werteinheiten in der Gemarkung Horstmar, Flur 115, Flurstück 43 (tlw.) (Aufforstung 

von Ackerland) und 

 

 393 Werteinheiten in der Gemarkung Horstmar, Flur 12, Flurstück 45 (tlw.) (Umwandlung von 

Wald/Ackerland in Streuobstwiese). 

 

 

2.3.3 Überwachungsmaßnahmen 

 

Gegebenenfalls geplante Überwachungsmaßnahmen sind Kapitel 3.2 zu entnehmen. 

 

 

2.4  In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten (Alternativen) 
 

Unmittelbare Alternativen zu den getroffenen Festsetzungen, die sich an den Festsetzungen der 

umliegenden Gewerbegebiete orientieren, bestanden nicht. Städtebauliches Ziel ist es, zusätzliche 

gewerbliche Nutzungen planungsrechtlich zu ermöglichen. Hinsichtlich der Verkehrserschließung wurde 

die Ringstraße einer Stichstraße aufgrund der besseren Nachvollziehbarkeit und einer besseren 

potenziellen Norderweiterung vorgezogen. Ebenso gibt es keine anderweitigen Standortalternativen, da 

dieser Bereich im Rahmen des wirksamen Flächennutzungsplans bereits vorbereitet wurde. Das 

Plangebiet schließt an vorhandene gewerbliche Nutzungen an und erweitert sinnvoll bestehende 

Siedlungsstrukturen zur Abrundung des Ortsrandes.  

 

 

2.5  Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Abs. 5 
Nr. 7 Buchstabe j BauGB 

 

Erhebliche nachteilige Auswirkungen durch schwere Vorfälle oder Katastrophen sind nicht zu erwarten, 

weshalb hier auf die Beschreibung der Maßnahmen zur Verhinderung oder Verminderung solcher 

Ereignisse auf die Umwelt sowie Einzelheiten in Bezug auf Bereitschafts- und Bekämpfungsmaßnahmen 

für derartige Krisenfälle verzichtet werden kann. 
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3. Zusätzliche Angaben 
 

3.1  Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen 
Verfahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die 
bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind 

 

Die Zusammenstellung der Angaben im Umweltbericht fußt auf allgemein zugänglichen Informationen 

zu den unterschiedlichen Umweltmedien sowie auf vorliegenden Angaben der Träger öffentlicher 

Belange. Zudem erfolgte im Juli 2017 eine Ortsbegehung. 

 

Fachgutachten zu spezifischen Umweltaspekten (Arten- und Lebensgemeinschaften) wurden durch-

geführt. 

 

Die Gliederung hinsichtlich der in den „Gewerbegebiete“ zulässigen Anlagen- / Betriebsarten erfolgt auf 

der Grundlage der Abstandsliste 2007 zum Runderlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 06.06.2007 (Abstandserlass). 

 

Verwendete technische Verfahren sind dem jeweiligen Gutachten bzw. dem Abstandserlass zu 

entnehmen. 

 

Es sind keine Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten. 

 

 

3.2  Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der 
erheblichen Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die 
Umwelt 

 

Derzeit sind mit Ausnahme der für die Planung erforderlichen Bodeninanspruchnahme keine erheblichen 

Auswirkungen auf die Umwelt erkennbar, weshalb hier auf die Beschreibung der geplanten 

Maßnahmen zur Überwachung dieser Beeinträchtigungen bei der Durchführung des Bauleitplans 

verzichtet wird. Besondere Instrumente eines Monitorings sind nicht vorgesehen. Dennoch wird die 

Einhaltung der umweltrelevanten Zielsetzungen bei der Konkretisierung und Realisierung der neuen 

Nutzung in nachfolgenden Plan- und Genehmigungsverfahren geprüft. 
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3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung  
 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes wird eine bauliche Inanspruchnahme der bisher 

landwirtschaftlich genutzten Flächen planungsrechtlich ermöglicht. Die Umweltauswirkungen beziehen 

sich bei Durchführung der Planung vor allem auf Versiegelungen, einen erhöhten 

Niederschlagswasserabfluss, kleinklimatischen Veränderungen, Verdrängungen von Individuen und 

Schallemissionen. Erhebliche nachteilige Beeinträchtigungen werden bei der Durchführung der Planung 

aufgrund der getroffenen Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung nicht erwartet.  Die 

Bodeninanspruchnahme ist für die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung erforderlich. Das 

Kompensationsdefizit wird durch externe Ausgleichsmaßnahmen vollständig ausgeglichen. 

 

 

3.4  Referenzliste der Quellen 

 

- Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen 2017 

- Regionalplan Münsterland 2014, Sachlicher Teilplan Energie 2016 

- Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen: GEOportal.NRW.Online 

unter: https://www.geoportal.nrw/fachkategorien 

- Klimaatlas Nordrhein-Westfalen, Online unter: https:/www.klimaatlas.nrw.de 

- Kreis Steinfurt: Digitaler Kartenschrank der Kreisverwaltung Steinfurt  

Online unter: https://kreis-steinfurt.maps.arcgis.com 

- Stadt Horstmar: Flächennutzungsplan 

- BIO-CONSULT: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum B-Plan „Gewerbegebiet Wirloksbach II“ 

Stadt Horstmar. Belm, 13. Juni 2018 

- Straßen.NRW: Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Neubau der L 580 Ortsumgehung 

Horstmar, Erläuterungsbericht März 2012 

- Junker und Kruse: Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Horstmar, Dortmund, 

Juni 2018 

- Planungsbüro Spallek: Überschlägige Eingriffsbilanzierung – Alternativbetrachtung (Stand 

19.06.2013). 
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III.   Verfahrensvermerke 
 

Der Rat der Stadt Horstmar hat der Begründung des Entwurfes in seiner Sitzung am ………….… 

zugestimmt. 

 

Die Entwurfsbegründung hat zusammen mit dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Zeit vom 

………….… bis einschließlich ………….… öffentlich ausgelegen. 

 

Sie wurde aufgrund der Ergebnisse der öffentlichen Auslegung geprüft und (ergänzt) vom Rat der Stadt 

Horstmar in seiner Sitzung am ……………… als Begründung der Satzung gebilligt. 

 

 

 

Horstmar, den ………….… 

Der Bürgermeister 

 

 

………………………………….. 

(Bürgermeister)
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Anhang 1: Ökologische Gesamtbilanzierung vom Planungsbüro Spallek 

 


